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Norm

B-VG Art87 Abs3 Satz2

GOG §27a Abs1 Satz1

1. B-VG Art. 87 heute

2. B-VG Art. 87 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

3. B-VG Art. 87 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

4. B-VG Art. 87 gültig von 01.07.1994 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 506/1994

5. B-VG Art. 87 gültig von 19.12.1945 bis 30.06.1994 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

6. B-VG Art. 87 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. GOG § 27a heute

2. GOG § 27a gültig ab 01.07.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 507/1994

Rechtssatz

Art 87 Abs 3 Satz 2 B-VG ist so zu verstehen, dass es im Fall einer Arbeitsüberlastung ? auch ohne Antrag eines

betro<enen Richters ? allein dem Personalsenat obliegt, ausnahmsweise aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit

und der höheren Gewährleistung der Erledigung von Verfahren in angemessener Frist eine Abnahmeregelung zu

tre<en, die zwar nur für die Zukunft wirkt, aber auch schon angefallene Rechtssachen ? ex nunc ? betre<en kann.

Dabei muss gewährleistet sein, dass durch die Auswahl eines bestimmten Entscheidungsorgans nicht Ein@uss auf die

Sache genommen wird. In diesem Sonderfall kommt es nicht zu einem „automatischen“ Eingreifen der

Vertretungsregelung nach der „Vertreterkette“.Artikel 87, Absatz 3, Satz 2 B-VG ist so zu verstehen, dass es im Fall einer

Arbeitsüberlastung ? auch ohne Antrag eines betro<enen Richters ? allein dem Personalsenat obliegt, ausnahmsweise

aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit und der höheren Gewährleistung der Erledigung von Verfahren in

angemessener Frist eine Abnahmeregelung zu tre<en, die zwar nur für die Zukunft wirkt, aber auch schon angefallene

Rechtssachen ? ex nunc ? betre<en kann. Dabei muss gewährleistet sein, dass durch die Auswahl eines bestimmten

Entscheidungsorgans nicht Ein@uss auf die Sache genommen wird. In diesem Sonderfall kommt es nicht zu einem

„automatischen“ Eingreifen der Vertretungsregelung nach der „Vertreterkette“.
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